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Medienmitteilung Gemeinderat Glattfelden

Raumbedarf für Asylsuchende: Weiteres Vorgehen im Projekt 
«Einfaches Wohnen»
Nachdem der Bau der Flüchtlingsunterkunft «Einfaches 
Wohnen» vom Souverän der Gemeinde Glattfelden ab- 
gelehnt wurde, muss der Gemeinderat den Raumbedarf 
für die vom Kanton zugewiesenen Asylsuchenden kurz- 
fristig über ein Provisorium lösen. Langfristig soll jedoch 
ein kosteneffizienter Modulbau realisiert werden. Die 
Ausschreibung dafür hat der Gemeinderat bereits lanciert. 

Die Gemeinde Glattfelden muss im Asylbereich aktuell ein Kontingent 
von 68 Personen aufnehmen können und diesen einen adäquaten 
Wohnraum bieten. Dieser Problematik bewusst, liess der Gemeinde-
rat ein Projekt für einen Neubau einer Flüchtlingsunterkunft erarbei-
ten. Der Souverän genehmigte den dafür erforderlichen Baukredit an 
der Urnenabstimmung im Mai 2022. Das Projekt musste allerdings 
aufgrund eines Entscheides des Verwaltungsgerichts des Kantons 
Zürich zurückgezogen werden. Das überarbeitete Bauprojekt wurde 
der Bevölkerung im Herbst 2023 erneut vorgelegt, vom Stimmvolk 
jedoch abgelehnt.

Vorübergehendes Provisorium zur Sicherstellung 
des Raumbedarfs
Wie viele andere Gemeinden braucht auch Glattfelden dringend 
Raum für die Unterbringung von Asylsuchenden, welche der Gemein-
de vom Kanton zugeteilt werden. Um dieser Aufgabe gerecht zu wer-
den, muss die Gemeinde eigenen Wohnraum schaffen, da die Lie-
genschaft Dorfstrasse 120 ab Juli nicht mehr zur Verfügung steht. 
Zurzeit erfüllt Glattfelden das Kontingent zwar noch knapp, dies än-
dert sich jedoch mit der Realisierung des neuen Schulraums. Im Zuge 
des Baus müssen weitere Flüchtlingswohnungen aufgelöst werden. 

Aus diesem Grund soll ein Provisorium für die nächsten drei Jahre für 
rund 30 Asylsuchende erstellt werden. Das Provisorium soll im Juni 
2024 bezugsbereit sein und oberhalb der Zirkuswiese, an der Mette-
litobelstrasse (Kat.-Nr. 5842), realisiert werden. Dieser Standort 
wurde so gewählt, dass das Provisorium einer langfristigen Lösung 
nicht im Weg steht. Für die Planung des Containers hat der Gemein-
derat die Baubuero GmbH aus Glattfelden beauftragt und dafür einen 
Kredit in Höhe von CHF 15 000.00 bewilligt. Sobald das Baugesuch 
vorliegt, wird dieses entsprechend veröffentlicht.

Ein einfacher Container ist jedoch aufgrund der langfristigen Miet-
kosten erheblich teurer im Vergleich zu einer wirtschaftlichen und 
langfristigen Modulbau-Lösung. Angesichts der Prognose, dass die 
Nachfrage nach Unterkünften für Asylsuchende in den kommenden 
Jahren weiter steigen wird, positioniert sich die Gemeinde besser mit 
einem kosteneffizienten Modulbau. Aus diesem Grund lancierte der 
Gemeinderat einen Wettbewerb, bei dem verschiedene Unternehmen 
ihre Vorschläge für die Entwicklung einer Flüchtlingsunterkunft in ef-
fizienter Modulbauweise einreichen können. Für die Durchführung der 
Ausschreibung bewilligte der Gemeinderat einen Kredit in Höhe von 
CHF 180 000.00. Das Stimmvolk wird voraussichtlich im Herbst 2024 
über den entsprechenden Baukredit für die Umsetzung des Gewin-
nerprojekts abstimmen können.

Kontakt für Rückfragen: 
Marco Dindo, Gemeindepräsident, 079 253 89 59

Glattfelden, 25. Januar 2024
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Zivilstandsnachrichten
Geburten

09.12.2023 in Bülach ZH
Meloni Francesco, Sohn von Meloni Mario und Meloni Georgia

Heirat

01.12.2023 in Bülach ZH
Prescher Oliver und Prescher geb. Volkart Ramona

21.12.2023 in Bülach ZH
Rohner Marco und Rohner geb. Widmer Ramona

Todesfälle

04.01.2024 in Stadel ZH
Frei geb. Gwerder Sonja, geb. 1942, von Glattfelden ZH

23.01.2024 in Glattfelden ZH
Merki André Walter, geb. 1950, von Uster ZH

23.01.2024 in Glattfelden ZH
Keller geb. Berger Erna, geb. 1936, von Glattfelden ZH
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Papiersammlung
Am Samstag, 10. Februar 2024, findet 
die nächste Papiersammlung statt. Bitte 
stellen Sie das gebündelte Altpapier am 
Samstag bis 8.30 Uhr zum Sammel-
platz für die Kehrichtabfuhr.

Was wird bei der Papiersammlung mitgenommen?
Gut geschnürte Papierbündel mit Zeitungen, Prospekten, Zeit-
schriften, Couverts, Notiz- und Kopierpapier, Bücherseiten ohne 
Einband.

Was wird bei der Papiersammlung nicht mitgenommen?
Altpapier in Tragtaschen, Papiertragtaschen, Karton, Getränkever-
packungen, beschichtete Papiere, Einweggeschirr, übrige Verpa-
ckungen und Kehricht.

Vielen Dank, dass Sie den sammelnden Jugendvereinen ihre Arbeit 
erleichtern, indem Sie nur gut geschnürte Papierbündel und kein 
anderes Entsorgungsmaterial bereitstellen.

Glattfelden, 1. Februar 2024 Abteilung Infrastruktur/Werke 

Abteilung Präsidiales, Dorfstrasse 74, Postfach, 8192 Glattfelden, www.glattfelden.ch
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Verhandlungsbericht des Gemeinderats
Sitzung vom 15. Januar 2024

Schulraumentwicklung Glattfel-
den – Ersatz Wärmeerzeugung 
Schulanlage Eichhölzli
Die zentrale Schnitzelanlage aus 
dem Jahr 2005 steht im Unterge-
schoss des Gebäudes Eichhölzli II 
und versorgt die umliegenden Ge-
bäude mit einer erdverlegten Fern-
leitung mit Wärme. Diese Anlage soll 
ersetzt und für die neuen Räume der 
Primarschule und Kindergarten/Ta-
gesstruktur erweitert werden. Für 
die Generalplanerleistungen für den 
Ersatz und die Erweiterung der Wär-
meerzeugung für die Schulanlage 
Eichhölzli wurde ein Kredit von 
CHF 150 000.–, wie in der Investitions-
rechnung budgetiert, freigegeben. 
Die Arbeiten wurden an die RMB 
 Engineering AG, Zürich, vergeben.

«Chilbi» Glattfelden – Betriebsbe-
willigung Zambon + Harder AG
Der Firma Zambon + Harder AG 
wurde die Bewilligung zur Betrei-
bung unterschiedlicher Unterhal-
tungsattraktionen während der 
«Chilbi» Glattfelden für die Jahre 
2024 bis 2028 erteilt. Die Zusammen-
arbeit mit der Zambon + Harder AG 
in den vergangenen Jahren hat sich 
bewährt und soll fortgesetzt wer-
den. Die Bewilligung für die Jahre 
2025 bis 2028 erfolgt dabei unter 
dem Vorbehalt der Zustimmung ei-
nes möglichen neuen Pächters des 
Gasthauses Löwen. 

Sicherheitszweckverband Glatt-
felden-Stadel-Weiach – Ansätze 
Pauschalentschädigung Ver-
bandsvorstand
Die Ansätze der Pauschalentschädi-
gung für den Verbandsvorstand 
wurden für die Legislatur 2022 bis 

2026 vom Gemeinderat rückwirkend 
genehmigt und die Verbandsge-
meinden Stadel und Weiach wurden 
eingeladen, diese ebenfalls zu ge-
nehmigen.
Die Ansätze unterliegen der Teue-
rung und sehen unverändert wie 
folgt aus:
Präsidium (inkl. Ressortentschädi-
gung) CHF 1349.–
Vizepräsidium CHF 215.–
Ressortentschädigung CHF 674.–

Generelle Wasserversorgungspla-
nung (GWP) – Kreditfreigabe
Die Gemeinde Glattfelden verfügt 
über eine generelle Wasserversor-
gungsplanung (GWP) aus dem Jahr 
1998 mit einer geringfügigen Über-
arbeitung im Jahr 2004. Eine GWP 
sollte rund alle 10 bis 15 Jahre kom-
plett überarbeitet und erneuert wer-
den. Eine Aktualisierung ist somit 
seit geraumer Zeit fällig. Zur Erarbei-
tung eines neuen, zeitgemässen Ge-
nerellen Wasserversorgungspro-
jekts (GWP) wird ein Kredit im Um-
fang von CHF 70 000.– bewilligt. Der 
Betrag ist im Budget 2024 enthalten. 
Der Auftrag zur Erarbeitung des 
neuen GWP wird an die Hunziker Be-
tatech AG, Bülach, vergeben. Der Be-
schluss 142/2020 vom 20. April 2020 
und der darin bewilligte Kredit von 
CHF 35 000.– werden aufgehoben. 

Neubau Reservoir Berg – Kredit-
freigabe für Projektierung eines 
Vor- und Bauprojekts
Sowohl das Reservoir Berg I (Bau-
jahr: 1922; Sanierung: 1984) als auch 
Berg II (Baujahr: 1949; Sanierung: 
1984) entsprechen nicht mehr dem 
heutigen Stand der Technik und er-
füllen die immer steigenden Anfor-
derungen nur noch schwer. Einzelne 
Mängel können erst behoben wer-

den, wenn ein anderes Reservoir 
zur Trinkwasserversorgung der Ge-
meinde zur Verfügung steht. Um die 
Trinkwasserversorgung längerfris-
tig sicherzustellen, ist nebst den be-
reits in die Wege geleiteten Mass-
nahmen auch der Bau eines neuen 
Reservoirs zwingend notwendig. Für 
die Projektierung eines Vor- und 
Bauprojekts zum Ersatz-Neubau des 
Reservoirs Berg wird ein Kredit im 
Umfang von CHF 105 000.– bewilligt. 
Der Betrag ist im Budget 2024 enthal-
ten. Der Auftrag wird an die Hunzi-
ker Betatech AG, Bülach, vergeben.

Läutordnung – politisches Kir-
chengeläut
Vor einiger Zeit hat der Gemeinderat 
das politische Kirchengeläut und 
die dazugehörige Läutordnung an-
gepasst. Bis Ende 2023 ging bei der 
Gemeinde eine Petition ein, welche 
die erneute Einführung des mor-
gendlichen Geläuts forderte. Dabei 
sollte es neu auf 7 Uhr festgelegt wer-
den. Der Gemeinderat hat sich in der 
Folge erneut mit der Läutordnung 
auseinandergesetzt und ist zum Ent-
schluss gekommen, vorerst an der 
neuen Regelung festzuhalten und 
das Thema weiterhin zu beobach-
ten. Die Änderung ist noch so frisch, 
dass eine erneute Änderung, welche 
mit Kosten und Aufwand verbun-
den wäre, aus verwaltungsökono-
mischen Gründen abzulehnen ist. 
Zumal die Meinungen in der Bevöl-
kerung dazu offenbar sehr unter-
schiedlich sind.

Baubewilligungen
• Swiss Towers AG, Thurgauer-
strasse 136, 8152 Glattbrugg

Neubau Mobilfunkanlage an beste-
hendem Freileitungsmast (Kat.-Nr. 
8044) an der Spinnerei-Lettenstrasse 
in Zweidlen

• Hugo Keiser, Unterwerkstrasse 6, 
8192 Zweidlen
Verweigerung Baubewilligung für 
Erstellung Gartenhaus (bereits er-
stellt) an der Wölflishaldenstrasse 7.1 
in Glattfelden

• Tilings AG, Steinackerstrasse 55, 
8302 Kloten
Dachsanierung mit Aufdachdäm-
mung an der Dorfstrasse 84 in Glatt-
felden

• Tilings AG, Steinackerstrasse 55, 
8302 Kloten
Umbau Innensanierung mit Fenster-
ersatz sowie Erstellung Photovol-
taikanlage und Wärmepumpe an 
der Dorfstrasse 89 in Glattfelden

• Tilings AG, Steinackerstrasse 55, 
8302 Kloten
Teilabbruch und Umbau Hinter-
haus und Stallscheune an der Dorf-
strasse 86a.1 bzw. der Steigstras-
 se 2a.1 in Glattfelden

• Harry Bohnet, Laubbergstrasse 22, 
8192 Glattfelden
Um- und Ausbau Einfamilienhaus, 
Erstellung Photovoltaikanlage und 
Luft/Wasser-Wärmepumpe an der 
Stockistrasse 17 in Glattfelden

• Patricia Rindlisbacher, Hagen-
buchstrasse 7, 8192 Zweidlen
Ersatz und Ergänzung Sichtschutz-
wand mit Neubau Pergola an der 
 Hagenbuchstrasse 7 in ZweidlenAm Kirchengeläut wird vorerst nicht geändert. BILD ARCHIV YVONNE RUSSI

Es wurden wieder getagt im Gemeindehaus. BILD ARCHIV
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Gemeindeversammlung
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Glattfelden werden zur 
ausserordentlichen Gemeindeversammlung eingeladen, auf

Dienstag, 5. März 2024, 19.00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle «Eichhölzli», Sportweg 4, 8192 Glattfelden

Es werden folgende Geschäfte behandelt:

Politische Gemeinde
1.  Vorberatung des Projekts «Sanierung und Erweiterung Schul-

anlage Zweidlen» und Bewilligung eines Baukredits von 
CHF 5 600 000.00 – Beschlussfassung einer Abstimmungsemp-
fehlung zuhanden einer Urnenabstimmung

2.  Parkierungsreglement auf öffentlichem Grund der Gemeinde 
Glattfelden

Aktenauflage / Beleuchtender Bericht
Die Anträge mit Akten liegen auf der Gemeindeverwaltung zur 
Einsicht auf. Der Beleuchtende Bericht wird bis am 16. Februar 
2024 an die Abonnenten zugestellt und auf der Website publi- 
ziert. Wenn Sie die postalische Zustellung ebenfalls abonnieren 
möchten, melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung, Abteilung 
Präsidiales.

Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes
Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Ge-
meinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen. Sie 
richten die Anfrage schriftlich an die zuständige Behörde. Solche 
Anfragen sind spätestens 10 Arbeitstage vor einer Versammlung 
einzureichen. Die Behörde beantwortet die Anfrage spätestens 
einen Tag vor der Versammlung schriftlich. In der Versammlung 
werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die an-
fragende Person kann dann zur Antwort Stellung nehmen und 
die Versammlung kann eine Diskussion beschliessen.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschrif- 
ten über die politischen Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentli-
chung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 
8180 Bülach, Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Glattfelden, 1. Februar 2024 Gemeinderat Glattfelden

AUFRUF ZUR WACHSAMKEIT

Erneuter Einbruchsversuch
Yvonne Russi

In Glattfelden kam es am vergange-
nen Wochenende zu einem weiteren 
Einbruchsversuch. Diesmal traf es 
ein Haus an der Rainstrasse, dessen 
Bewohner bei ihrer Rückkehr am 
Sonntagabend Einbruchsspuren 
entdeckten. 

Die Täter hatten versucht, über 
ein Fenster im ersten Obergeschoss 
einzudringen. Um sich Zutritt zum 
Gebäude zu verschaffen, versuchten 
sie, die glücklicherweise geschlosse-
nen Fensterläden aufzubrechen. Ob-
wohl der Versuch erfolglos blieb, 
wurden die Fensterläden dabei be-
schädigt. Der Vorfall wurde bei der 
Polizei als Hausfriedensbruch ange-
zeigt.

Dieser jüngste Vorfall reiht sich in 
eine Serie von Einbruchsversuchen 
in der Region ein. Erst im November 
wurde ein ähnlicher Versuch an der 
Sandfuristrasse durch hohe Sicher-
heitsvorkehrungen vereitelt. Anfang 
Januar meldeten zudem Bewohner 
der Kreuzhaldenstrasse und der 
Steinistrasse verdächtige Schnee-
spuren, die auf mögliche Diebstahl-
versuche hindeuten könnten.

Die Polizei empfiehlt folgende Vor-
sichtsmassnahmen:

Türen und Fenster verschliessen: 
Vor allem bei Abwesenheit sollte da-
rauf geachtet werden, alle Zugänge 
zum Haus sicher zu verschliessen.

Zeitschaltuhren nutzen: Um den 
Eindruck zu erwecken, das Haus sei 
bewohnt, können Lampen an Zeit-
schaltuhren angeschlossen werden.

Aussenbeleuchtung installieren: 
Durch den Einsatz von Bewegungs-
meldern im Aussenbereich lassen 
sich Einbrecher effektiv abschre-
cken.

Sichtbarkeit erhöhen: Regelmässi-
ges Zurückschneiden von Sträu-
chern und Bäumen kann potenziel-
len Einbrechern die Versteckmög-
lichkeiten nehmen.

Nachbarschaftshilfe: Informieren 
Sie Ihre Nachbarn bei längerer Ab-
wesenheit und bitten Sie sie, ein 
Auge auf Ihr Haus zu werfen.

Vorsicht in sozialen Medien: Teilen 
Sie Informationen über Reisepläne 
und längere Abwesenheiten nicht 
öffentlich, um potenzielle Einbre-
cher nicht anzulocken.

Auch wird vor Diebstählen aus Autos 
gewarnt, nachdem verdächtige 
Schneespuren in der Kreuzhalden-
strasse und Steinistrasse entdeckt 
wurden. Die Polizei rät, Fahrzeuge 
stets abzuschliessen und keine Wert-
gegenstände sichtbar zu hinterlas-
sen. Verdächtige Aktivitäten sollten 
umgehend gemeldet werden. Die 
Bevölkerung wird zur Wachsamkeit 
aufgerufen.

Der von den Tätern malträtierte Fensterladen an der Rainstrasse. BILD YVONNE RUSSI
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